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1. ARBEITSBEREICHE, ARBEITSPLATZ, TÄTIGKEIT 

 

 

 

2. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Instru Plus 

Enthält Glutaral; (Ethylendioxy)dimethanol; Formaldehyd; Alkohole, C9-11-iso, C10-reich, ethoxyliert; (R)-p-Mentha-1,8-dien 
 

3. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

 

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H302+H332 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen 
H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen. 
H335 - Kann die Atemwege reizen. 
H350 - Kann Krebs erzeugen. 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Schädliche physikalisch-
chemische Wirkungen sowie 
schädliche Wirkungen auf 
die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt 

: Kann Krebs erzeugen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann die Atemwege reizen. Kann 
bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

Reaktivität : Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und 
Transportbedingungen 

Chemische Stabilität : Stabil unter normalen Bedingungen 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Säuren und Basen 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zersetzungsprodukte gebildet werden 

 

 
 

 

4. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Schutzmaßnahmen zur 
sicheren Handhabung 

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung 
tragen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle 
Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Alle erforderlichen technischen 
Maßnahmen treffen, um eine Produktfreisetzung am Arbeitsplatz zu verhindern 
oder zu minimieren. Die Produktmengen für die Bearbeitung sind auf das 
notwendige Minimum zu beschränken und die Anzahl der exponierten Arbeiter 
einzugrenzen. Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. 
Böden, Wände und andere Flächen im Gefahrenbereich müssen regelmäßig 
gereinigt werden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas, Nebel, 
Dampf, Aerosol nicht einatmen. 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss 
aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

Haut- und Körperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN 340. EN 13034 

Augenschutz : Dicht schließende Schutzbrille tragen. EN 166. Augen-Notduschen sollten in 
unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein 

Handschutz : Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe. EN 374. Die Wahl eines geeigneten 
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen 
Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. 
Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit 
und Durchbruchzeit. Handschuhe müssen nach jeder Verwendung und bei 
Auftreten von Verschleißspuren oder Perforation ersetzt werden. Bei wiederholtem 
oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 
Chemikalienb
eständige 
Schutzhandsc
huhe 

Nitrilkautschuk 6 (> 480 
Minuten) 

> 0,4 Keine 
weiteren 
Informationen 
verfügbar 

EN ISO 374 

Chemikalienb
eständige 
Schutzhandsc
huhe 

Butylkautschu
k 

6 (> 480 
Minuten) 

> 0,7 Keine 
weiteren 
Informationen 
verfügbar 

EN ISO 374 

 

Beschäftigungsbeschränkun
gen 

: Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 

Nationale Regeln und 
Empfehlungen 

: TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. TRGS 401: 
Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen. TRGS 402: 
Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: 
Inhalative Exposition. TRBA/TRGS 406: Sensibilisierende Stoffe für Atemwege. 
TRGS 410: Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden 
oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B. TRGS 510: 
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. TRGS 520: Errichtung 
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4. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher 
Abfälle. TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, 
erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben. TRGS 900: 
Arbeitsplatzgrenzwerte. TRGS 903: Biologische Grenzwerte (BGW). TRGS 905: 
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer 
Stoffe. TRGS 910: Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen. Erlaubnis- und Anzeigepflicht gemäß 
Chemikalien-Verbotsverordnung beachten. Informations- und 
Aufzeichnungspflichten bei der Abgabe an Dritte gemäß Chemikalien-
Verbotsverordnung beachten. Vorschriften gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung 
beachten 

 

 

 

 

 

Geeignete Löschmittel : Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. Wassersprühstrahl. 
Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid 

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Nur qualifiziertes Personal in geeigneter 
Schutzausrüstung darf eingreifen. Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. 

Umweltschutzmaßnahmen : Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. 
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mechanisch 
aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur Entsorgung 
sammeln. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer 
gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen 

 

 

 

 

 

6. ERSTE HILFE  

 

 

 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
allgemein 

: Sofort einen Arzt rufen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
nach Einatmen 

: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
Sofort einen Arzt rufen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
nach Hautkontakt 

: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Sofort einen Arzt rufen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
nach Augenkontakt 

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt 
rufen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
nach Verschlucken 

: Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen 

 

 

 

 

 

 

7. SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 Verfahren der 
Abfallbehandlung 

: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Europäischer 
Abfallkatalog. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Nicht 
zusammen mit dem Hausmüll entsorgen 

 

 Empfehlungen für die 
Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen  

 

5. VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

   


